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Der Magistrat der Stadt Seligenstadt hat in seiner Sitzung am 04.11.2002 folgende Abwei-
chungsatzung zur Erschließungsbeitragssatzung beschlossen: 
 
„Die Stadt Seligenstadt bestimmt, dass die Erschließungsanlagen innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes Nr. 49 „Im Erlig“ (Straße Im Erlig und Neben der Hohl) abwei-
chend von § 12 Abs. 1 der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Seligenstadt (Fahrbahn mit 
beidseitig abgesetztem Gehweg) hergestellt wurden. 
Die Herstellung erfolgte als Mischverkehrsfläche. Eine Abgrenzung zwischen Fahrbahn und 
Gehwegen besteht nicht.“ 
 
Die Abweichungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 


